
Europa der verschiedenen
Geschwindigkeiten

PreMedia Newsletter:
Herr Binding, eine europäische Verfas
sung scheint noch lange nicht in Sicht.
Die anfängliche Euphorie der Europäer
ist einer tiefen und nachhaltigen Ernüch
terung gewichen. Die EUwird von vie
len als zu bürokratisch und regulie
rungswütig wahrgenommen.Wie kann
die Europäische Union aus dieser Krise
herausfinden?

Lothar Binding: Herr Malik, wir haben
uns schon so an die Vorteile der Europäi
schen Union gewöhnt, dass wir sie für
selbstverständlich halten. Ein unschätzba
rer Gewinn: Die Europäische Union ist
heute der Garant des Friedens für jeden
von uns. Vor 60 Jahren führten viele der
Länder, die heute partnerschaftlich und
friedlich miteinander leben und höchstens
noch am Verhandlungstisch über Sach
themen streiten, erbitterte Kämpfe. Was
heute selbstverständlich erscheint, war
lange Zeit undenkbar: Frieden im Zentrum
Europas. Dass Frieden gleichwohl alles
andere als selbstverständlich ist, haben uns
die kriegerischen Auseinandersetzungen

auf den Balkan vor wenigen Jahren ge
zeigt.
Auch wirtschaftlich profitieren wir, et

wa durch die enorme Auswahl an Produk
ten und Dienstleistungen, die dank des
Wegfalls der Zölle günstiger angeboten
werden können als es sonst möglich wäre.
Zudem bietet der große Binnenmarkt mit
inzwischen über 450 Millionen Konsu
menten gerade für die starke deutsche In
dustrie große Absatzchancen. Aber auch
der einzelne Bürger genießt zahlreiche
Vorteile. Heute ist es ganz selbstverständ
lich, ohne lästige Grenzkontrollen Urlaub
im europäischen Ausland machen zu kön
nen oder Geld umzutauschen zu müssen.
Jedem EUBürger steht es frei, sich überall
in der EU aufzuhalten, zu arbeiten oder
sich als Selbstständiger niederzulassen.
Dank der Unionsbürgerschaft kann man
sich auch in den anderen Mitgliedstaaten
am demokratischen Leben beteiligen, da
man dort, wo man dauerhaft lebt, an
Kommunal und Regionalwahlen teilneh
men kann. Aber Sie haben recht: Viele
Bürgerinnen und Bürger haben, genährt
durch die veröffentlichte Meinung in vie
len Medien und – wie ich leider zugeben
muss – auch durch die mangelnde Vermitt
lung der nationalstaatlichen Regierungen
und zu schwache Beteiligung aller Bürger
an den Entscheidungsprozessen, einen ne
gativen Eindruck von der EU gewonnen.
So denken viele, dass die EU zu viele

Dinge regelt, die sie entweder nichts ange
hen oder die überflüssig sind. Ist eine
„Gurkenverordung“, die Kriterien für
Größe, Krümmung und Farbe von Gurken
festlegt, wirklich notwendig? Auch wenn
diese Regelung für den Verbraucher auf
den ersten Blick überflüssig erscheint, sind
die Unternehmen, die mit Gurken handeln,
davon begeistert, weil die alten und chaoti
schen Einordnungen in verschiedene Han
delsklassen, die jedes Mitgliedsland selbst
vornahm, endlich durch eine einheitliche
und allgemein gültige Regelung ersetzt
worden sind. Ich halte es insgesamt für
richtig und wichtig, den Ratifikationspro
zess für die europäische Verfassung fort
zuführen. Die Verfassung würde den Weg
bereiten für ein bürgernäheres, demokrati
sches, handlungsfähiges und soziales Eu
ropa. Jenseits der unterschiedlichen Moti
vation der Verfassungsgegner eint sie die
Sorge, dass die EU den Bürgerinnen und

Bürgern nicht ausreichend Schutz bietet
vor den negativen Begleiterscheinungen
der Globalisierung. Deshalb wird der wei
tere Erfolg der europäischen Integration
davon abhängen, ob es den europäischen
Institutionen gelingt, eine Politik zu prak
tizieren, die den Menschen angesichts der
Herausforderungen durch den internatio
nalen Wettbewerb mehr Sicherheit vermit
telt, als dies bisher erlebt wurde. Die euro
päische Verfassung wurde ausgearbeitet,
um den Anforderungen eines erweiterten
Europas gerecht zu werden: ein Europa mit
25 Mitgliedstaaten und 450 Millionen
Einwohnern. Durch die Verfassung wer
den durch einen einzigen Rechtsakt alle
derzeitigen europäischen Verträge ersetzt.
Sie ersetzt jedoch nicht die nationalen Ver
fassungen der Länder.
Die europäische Verfassung definiert

die Werte, die wesentlichen Zielsetzungen
und die Tätigkeitsbereiche der Europäi
schen Union und organisiert ihre institu
tionellen Mechanismen. Die Verfassung
legt nicht nur die Zuständigkeiten der Uni
on fest, sondern auch deren Grenzen, die
sie nicht überschreiten darf. Die Union
greift nur dann ein, wenn sie das angestreb
te Ziel effizienter erreichen kann, als dies
auf nationaler, regionaler oder lokaler
Ebene möglich wäre. Dieses Prinzip be
zeichnet man als Grundsatz der „Subsidia
rität“.

PreMedia Newsletter:
Was kann das langfristige Ziel der EU
sein? Eine politische Union mit einer
gemeinsamen Außen und Sicherheits
politik oder eineWirtschaftsunion mit
dem Euro als Einheitswährung?

Lothar Binding: Diese beiden Ziele
möchte ich nicht gegeneinander stellen,
aber wenn ich mich entscheiden soll: Das
langfristige Ziel der Europäischen Union
muss eine politische Union mit einer ge
meinsamen Außen und Sicherheitspolitik
sein.

PreMedia Newsletter:
Wie kann sich der Bürger die Europäi
sche Union, die als politische Einheit
wahrgenommen wird, vorstellen?

Lothar Binding: Die EU kann als ein
Zusammenschluss von 25 demokratischen
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europäischen Ländern bezeichnet werden.
Ich möchte sie als ein weltweit einzigarti
ges Projekt charakterisieren, das die in Eu
ropa lebenden Menschen mit ihren ver
schiedenen Kulturen näher bringt und
schließlich mit den Zielen eines ausgewo
genen Wirtschaftswachstums, einer wett
bewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft
und besserer Umweltqualität vereint. Es
freut mich ganz besonders, dass diese Vi
sion schon vor 80 Jahren in Heidelberg auf
dem SPDParteitag im Jahr 1925 im „Hei
delberger Programm“ entwickelt wurde.
Erst vor wenigen Wochen haben wir mit
einer kleinen Feier an die „Vereinigten
Staaten von Europa“ als einer 80 Jahre al
ten Idee gedacht. Mit der EU verbinde ich
auch positive Wirkungen hinsichtlich der
Wirtschaftsleistung, des Lebensstandards
und der Lebensqualität, also eine Stärkung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menhalts und der Solidarität zwischen den
Mitgliedsstaaten. Die EU ist allerdings
nicht als ein neuer Staat anzusehen, der die
einzelnen Staaten ablöst, obwohl die Mit
gliedsstaaten gemeinsame Organe einge
richtet haben, die gemeinsame Interessen
der Mitgliedsländer vertreten sowie Geset
ze und Richtlinien erlassen.
Historisch gesehen war die Entstehung

der heutigen Europäischen Union eine
Folge des Zweiten Weltkriegs. Das euro
päische Einigungswerk sollte verhindern,
dass Europa jemals wieder von Krieg und
Zerstörung heimgesucht wird. In den er
sten Jahren beschränkte sich die Zusam
menarbeit der sechs Gründerstaaten haupt
sächlich auf Handel und Wirtschaft. Heute
umfasst die EU 25 Mitgliedstaaten mit 450
Millionen Einwohnern und behandelt eine
Vielfalt von Fragen, die sich unmittelbar
auf unser tägliches Leben auswirken.
Europa ist ein Kontinent mit vielen un

terschiedlichen Traditionen und Sprachen,
aber auch mit gemeinsamen Werten wie
Demokratie, Freiheit und soziale Gerech
tigkeit. Die EU verteidigt diese Werte.
Entscheidungen sollen dadurch möglichst
bürgernah getroffen werden. Ich denke,
um ein Beispiel zu nennen, die Idee der
ominösen BolkesteinRichtlinie, die ein
europaweites Rechtsnormenchaos zur Fol
ge hätte, dürfte am Parlament vorbei offi
ziell nicht das Licht der Öffentlichkeit er
blicken. Ich bin froh, dass unsere Europa
abgeordnete Evelyne Gebhardt im Bin

nenmarktauschuss viele Verbesserungs
vorschläge zur Dienstleistungsrichtlinie
eingebracht hat. Weitere Informationen
finden Sie unter www. gebhardtmdep.de.
Im 21. Jahrhundert ist es für jeden europäi
schen Bürger immer wichtiger, mit Men

schen aus anderen Ländern im Geist der
Aufgeschlossenheit, Toleranz und Solida
rität zusammenzuarbeiten.
Die Kompetenzverteilung bei der Ge

setzgebung in Europa ist auf den ersten
Blick verwirrend. Dabei ist es im Grund
satz recht einfach: Die EUKommission
schlägt europäische Gesetze, Richtlinien
und Verordnungen, vor – erlassen werden
diese gemeinsam vom Europaparlament
und von den im Ministerrat vertretenen
Regierungen der Mitgliedsstaaten. Das
von den Menschen direkt gewählte Euro
paparlament wird häufig unterschätzt,
denn ohne seine Zustimmung tritt inzwi
schen kein neues europäisches Gesetz in
Kraft. Das Parlament beeinflusst zudem
die Zusammensetzung der EUKommissi
on. Sowohl deren Präsident als auch die
Kommission als Ganzes bedarf der Zu
stimmung des Parlaments. Unsere Volks
vertreter können daher eine ganze Menge
mitentscheiden. In den Medien wird davon
allerdings wenig berichtet.

PreMedia Newsletter:
Vielen EUBürgern sind die Erweite
rungen der EU zu rasch gekommen. Es
gilt, den notwendigen klaren Regelungs
rahmen zu schaffen. Die vier Grundfrei
heiten machen uns unfrei. Wie sehen Sie
die mittelfristige Zukunft dazu?

Lothar Binding: Herr Malik, Sie spre
chen einen mir sehr wichtigen Punkt an,
weil Ihre Frage Zieldefinitionen hinter
fragt, die vermeintlich gut sind für Europa,
die aber durch Gefährdung aller Strukturen
und Konventionen in den Einzelstaaten, re
flexiv auch Europa, oder besser, die Euro
päische Union, gefährdet. Ich spitze etwas
zu: Der Europäische Gerichtshof kümmert

sich im Kern seiner Entscheidungen nicht
mehr um die Menschen in den einzelnen
Gesellschaften, nicht mehr um die Mit
gliedsstaaten der Europäischen Gemein
schaft, sondern er bezieht sich ausschließ
lich auf die von Ihnen angesprochenen
Grundfreiheiten.
Die vier Grundfreiheiten sind die Wa

ren, Personen, Dienstleistungs und Ka
pitalverkehrsfreiheiten und als fünfte
kommt die Annexfreiheit des freien Zah
lungsverkehrs hinzu. Entlang dieser vier
Grundfreiheiten werden Entscheidungen
gefällt – jenseits aller Anforderungen, die
in den einzelnen Staaten eine wichtige Rol
le spielen. So kann es leicht passieren, dass
die einzelnen Haushalte der Staaten in
dramatische Schieflage geraten. Jedenfalls
entlang dieser Grundfreiheiten spielt die
Situation der Staaten – ich sage auch die
Situation der Menschen – keine Rolle.
Inzwischen realisieren viele Staaten,

was es bedeutet, wenn der Europäische
Gerichtshof auf der Grundlage der Kapi
talverkehrsfreiheit seine Entscheidungen
von den budgetären Notwendigkeiten der
Mitgliedsstaaten abkoppelt.
Ein anderes konkretes Beispiel: Stellen

Sie sich vor, in Europa wird eine Dienst
leistungsrichtlinie diskutiert, die im Kern
gedanken das sogenannte Herkunftslands
prinzip verfolgt. Das Ergebnis: Entgegen
den ursprünglichen Überlegungen der
Harmonisierung, einzelne Staaten hinsicht
lich vergleichsweise schlechter Bedingun
gen, an jenen Nachbarn beziehungsweise
Staaten in Europa mit besseren Bedingun
gen zu orientieren, soll hier ein Kom
missarFritsBolkesteinSystem etabliert
werden. Danach wird der jeweils niedrig
ste Standard nach Ablauf einer gewissen
Zeit schlussendlich in allen andern Staaten
anzutreffen sein. Hinzu kommt der bittere
Beigeschmack, dass wir hinsichtlich vieler
Dienstleistungen dann in einem Staat
plötzlich 25 verschiedene Rechtsnormen
zu beherzigen haben.
Man kann sich vorstellen, was das für

das Gesamtniveau des Rechtsraums aber
auch des ökonomischen Handelns in Euro
pa bedeutet. Insbesondere wird natürlich
auch der Finanzplatz Europa dadurch
maßgeblich beeinflusst. Aber es kommt
noch schlimmer: Gewissermaßen durch
die Hintertür, eben über die Dienstleis
tungsrichtlinie, werden auch tiefe Ein
schnitte in Steuerrechtsfragen der einzel
nen Länder vorgenommen bzw. ange
strebt, deren Auswirkungen wir heute noch
gar nicht abschätzen können. Wir wissen,
dass gegenwärtig verschiedene Verfahren
beim EuGH anhängig sind, deren Ergeb
nisse möglicherweise großen Einfluss auf
die jeweilige Steuergesetzgebung in den
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„Die EU fördert die Einheit
Europas unter Wahrung
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Einzelstaaten haben. Diese Beispiele zei
gen, wie komplex die EU auf vielen
Rechtsgebieten und in der Ökonomie ge
worden ist.
Sie können dabei auch an die europäi

sche Gesetzgebung bei der Zinsbesteue
rung, an die Antidiskriminierungsrichtli
nie, die aktuelle Debatte zum Unterneh
mensteuerrecht auf europäischer Ebene
(Stichworte: Körperschaftsteuersätze,
Vereinheitlichung der Bemessungsgrund
lage), oder den Einfluss des Europäischen
Gerichtshofs auf die Gestaltungsmöglich
keiten der nationalen Gesetzgeber denken.

PreMedia Newsletter:
Die Finanz undWirtschaftspolitik der
EU ist noch etwas diffus und in sich we
nig homogen.Wollen wir beispielswei
se den Steuerwettbewerb in der EU
wirklich haben, bei denen Länder wie
die Slowakei mit EUFördergeldern Ar
beitsplätze aus den Hochsteuerländern
abziehen?

Lothar Binding: Im Zuge der EUErwei
terung zum 1. Mai 2004 ist der Steuerwett
bewerb innerhalb der erweiterten Union
verstärkt in die öffentliche und politische
Diskussion geraten. Sie haben recht, die
Steuersysteme der neuen Mitgliedsländer
unterscheiden sich zum Teil deutlich von
denen der bisherigen 15 Mitgliedsstaaten.
Das gilt aber auch für die bisherigen Mit
glieder untereinander.
Im Rahmen der politischen Diskussion

in der EU besteht – wie auch in der wissen
schaftlichen Debatte – seit längerer Zeit
Konsens darüber, dass Steuerwettbewerb
gewissen Regeln unterliegen muss. Nicht
zuletzt auf Bestreben Deutschlands haben
sich die EUMitgliedstaaten einem „Ver
haltenskodex zur Bekämpfung des unfai
ren Steuerwettbewerbs bei der Unterneh
mensbesteuerung“ unterworfen. Dieser
„Code of Conduct“ ist eine politische
Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten,
bestehende „unfaire“ Steuerregelungen für
Investitionen von Steuerausländern bis
Ende 2005 abzubauen und keine neuen
„unfairen“ Steuerregelungen einzuführen.
„Unfairer“ Steuerwettbewerb im Sinne

des Verhaltenskodex liegt, wenn Sie mir
diese Aufzählung erlauben, vor,

M wenn Steuervorteile nur Nichtansäs
sigen oder bei Transaktionen mit Nichtan
sässigen eingeräumt werden,

M wenn Vorteile ohne tatsächliche
Wirtschaftstätigkeit oder substanzielle
wirtschaftliche Präsenz im betreffenden
Land gewährt werden,

M bei mangelnder Transparenz steuerli
cher Maßnahmen oder

M bei Abweichen von international all

gemein anerkannten Grundsätzen bei der
steuerlichen Gewinnermittlung bei multi
nationalen Konzernen.
Generell niedrige Steuersätze in einzel

nen Mitgliedsstaaten stellen hingegen kei
ne unfaire Maßnahme im Sinne des Ver
haltenskodex dar.

PreMedia Newsletter:
Zu welchen Rahmenbedingungen darf
heute ein Handwerker oder Dienstlei
ster aus Polen, Tschechien oder den bal
tischen Staaten in Deutschland seine
Arbeit anbieten?

Lothar Binding: Nach dem EUBeitritt
können Handwerksunternehmen aus den
Beitrittsländern unter den Voraussetzun
gen des geltenden EURechts und des ent

sprechenden nationalen Rechts in Deutsch
land tätig werden. Die Zulassung von
Handwerkern aus den EUStaaten ist dabei
im Wesentlichen in den EURichtlinien
zur Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise geregelt und wurde durch
die EWG/EWRHandwerksverordnung in
deutsches Recht umgesetzt. Die Regelvor
aussetzung für die selbständige Hand
werksausübung ist danach eine mindestens
sechsjährige Tätigkeit oder abhängige Be
schäftigung als Betriebsleiter in dem je
weiligen Handwerk. Diese Zeit kann auf
drei Jahre verkürzt werden, wenn eine drei
jährige einschlägige staatlich anerkannte
Berufsausbildung oder eine fünfjährige
Berufserfahrung als abhängig Beschäftig
ter vorliegt. Als Voraussetzung gilt weiter
hin ein mit der deutschen Meisterprüfung
als gleichwertig anerkannter Abschluss, zu
dem ggf. ergänzend der Nachweis eventu
ell fehlender Kenntnisse und Fertigkeiten
durch einen Anpassungslehrgang oder eine
Eignungsprüfung erbracht werden kann.
Handwerker aus den Beitrittsländern,

die die Voraussetzungen nach der
EWG/EWRHandwerksverordnung erfül
len, können nach dem Beitritt auch Nieder
lassungen in Deutschland gründen, da die

Niederlassungsfreiheit sofort uneinge
schränkt gilt.

PreMedia Newsletter:
Wie kann das erschütterte Vertrauen der
EUBürger durch die EUPolitiker zu
rück gewonnen werden?

Lothar Binding: Die momentane Krise
in der Europäischen Union ist, denke ich,
ein deutliches Zeichen dafür, dass es uns
bisher nicht gelungen ist, die Bürgerinnen
und Bürger am europäischen Einigungs
prozess gut genug zu beteiligen. Wir brau
chen mehr Demokratie, Transparenz und
Bürgernähe, damit dies gelingen kann.
Wichtig ist aber auch, deutlich zu machen,
dass Europa auch eine soziale Dimension
hat. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern müssen wir eine Vision für ein so
lidarisches Europa entwickeln, die die
Menschen begeistert und an deren Ver
wirklichung sie sich beteiligen wollen. Eu
ropa gehört auch stärker in die Schule und
die Tagesnachrichten.

PreMedia Newsletter:
Wie schätzen Sie persönlich die Aus
wirkungen des Regierungswechsels in
Deutschland in Bezug auf die deutsche
EUPolitik ein? Hier sind noch Unschär
fen, beispielsweise der Beitritt der Tür
kei, erkennbar. Sind hier fundamentale
Änderungen zu erwarten?

Lothar Binding: Im Bereich der Außen
politik und insbesondere in der Europapo
litik setzt die große Koalition auf Kontinui
tät. Dazu gehört es, den Ratifizierungspro
zess der europäischen Verfassung fortzu
setzen, eine grundlegende Reform der EU
Finanzen und eine umsichtige Erweite
rungspolitik, die die Aufnahmefähigkeit
der Europäischen Union nicht überfordert.
Sie formulieren „Beitritt der Türkei“.

Aber Verhandlung und Beitritt sind etwas
sehr Verschiedenes, und wenn wir uns in
Erinnerung rufen: Von der Entscheidung
in Kopenhagen bis zur Aufnahme der 10
Neumitglieder 2004 hat es 11 Jahre gedau
ert. Die Türkei rechnet mit einer Verhand
lungsdauer von mindestens 10 Jahren,
woraus je nach Fortschritt der Transforma
tion genauso gut 15 Jahre werden können.
Bei einem Beitritt der Türkei in 10 bis 15
Jahren, also etwa 2020, wird nicht nur die
Türkei nicht mehr die von heute, sondern
auch die EU wird nicht mehr die EU von
heute sein. Bis zu diesem Zeitpunkt haben
wir Zeit, unser Urteil zu entwickeln und zu
prüfen. Die Verhandlungen mit der Türkei
haben im Oktober 2005 begonnen und
dauern sicher deutlich länger, als die große
Koalition Bestand haben wird.

„Wettbewerb in der EU ja,
aber fair muss er sein.“
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PreMedia Newsletter:
Die großen deutschenMedienhäuser
sind sehr rasch nach der Öffnung Osteu
ropas zur freienMarktwirtschaft in Un
garn, Polen, Kroatien, Tschechien, Slo
wakei, Rumänien und Bulgarien in die
sen Ländern tätig geworden und haben
neue Unternehmen über Joint Ventures
gegründet. Wie am Beispiel der Über
nahme des Berliner Verlags ersichtlich,
ist der umgekehrteWeg mit großem
Unbehagen und viel Medienschelte be
gleitet gewesen. Globalisierung als Ein
bahnstraße? Sehen Sie in absehbarerer
Zeit ein einheitlichesMedienrecht in der
EU?

Lothar Binding: Meines Erachtens soll
te eine Angleichung des Medienrechts in
den einzelnen EUStaaten angestrebt wer
den. Damit könnten sich auch die von Ih
nen erwähnten Asymmetrien aufheben las
sen. In Analogie zu vielen anderen Politik
feldern sollte es zu einer Mindestharmoni
sierung der nationalen Regeln für Rund
funk und Fernsehen zu kommen. Meine
Hoffnung ist, dass wir diesem Ziel mit der
Neufassung der EURichtlinie „Fernsehen
ohne Grenzen“ ein gutes Stück näher
kommen.
Dabei soll die erneuerte Richtlinie die

Freiheit des Mediums Fernsehen nicht ein
schränken. Die letzte Fassung der Richtli
nie ist aus dem Jahr 1997 und musste über
arbeitet werden, wobei wir uns politisch
einem Paradoxon gegenüber sehen: Vor
kaum mehr als 15 Jahren, 1989, hat es in
der EU 47 Fernsehsender gegeben, heute
sind es mehr als 1.500, wobei jedoch drei
Viertel der Marktanteile auf lediglich 50
Sendeanstalten entfallen.
Herr Malik, Sie stellen einem Finanzpo

litiker eine Frage, die er ohne Unterstüt
zung, beispielsweise von Viviane Reding,
der Kommissarin für Informationsgesell
schaft und Medien, nicht hinreichend aus
führlich beantworten kann. Deshalb möch
te ich meine nachfolgende Antwort stark
auf ihre Ausführungen stützen:
Die Europäische Kommission schlägt

eine Modernisierung der Richtlinie „Fern
sehen ohne Grenzen“ vor, da die meisten
Bestimmungen, die die Richtlinie enthält,
noch aus dem Jahr 1989 stammen. Diese
Regeln wurden in einer Zeit erarbeitet, als
es nur drei bis vier Hauptfernsehkanäle in

jedem Mitgliedsland der EU gab. Der
Kernbereich, mit dem sich die Gesetzgeber
1989 konfrontiert sahen, war die Einfüh
rung des Satellitenfernsehens, das jede
Grenze überwinden im Stande schien. Ka
belfernsehen gab es in nur wenigen Län
dern, Internet im heutigen Sinne gab es
noch nicht, und nur wenige hatten von den
„exotischen Begriffen“ wie Digitalfernse
hen, BreitbandInternet oder DSL gehört.
Selbst manche Techniker bezweifelten,
dass Fernsehsignale eines Tages über das
Telefonnetz gesendet werden können.
Die Geschwindigkeit des technologi

schen Fortschritts hat dazu geführt, dass
viele der Bestimmungen der TVRichtlinie
modernisiert werden müssen. Die neuen
technologischen Entwicklungen umfassen
die digitale Konvergenz der Kommunika
tionsnetze, der Medieninhalte und geräte,
das Aufkommen der persönlichen Video
recorder und die Möglichkeit, Medienin
halte online zu beziehen.WebTV, interak
tives Fernsehen und Filme übers Handy
können die meisten Europäer schon heute
„on demand“ bestellen. Diese Angebote
konkurrieren auf praktisch gleicher Au
genhöhe mit der Fülle an herkömmlichen
Fernsehprogrammen, die in einem festen
Sendeschema übertragen werden.
Die Konsumenten von heute haben eine

viel größere Auswahl an Fernseh und
fernsehähnlichen Inhalten, wie etwa Pre
miumSportereignisse und Kinofilme, die
ihnen von einer unglaublichen Vielzahl di
gitaler Kabel und Satellitenprogramme
geliefert werden. Und Auswahl heißt nicht
nur, sich durch die verschiedenen Pro
gramme zu „zappen“. Die Fernsehkunden
von heute können mit den Fernsehbetrei
bern in einer Weise interagieren, die 1989
noch unvorstellbar war.
Inhalte werden über Kabel, Glasfaser

netze oder DSL geliefert. Der Anstieg von
InternetTV in vielen Ländern wird von
dem Verlangen nach substantiellen Inhal
ten beschleunigt, für die die Konsumenten
bereit sind zu zahlen. Die allsonntägliche
christiansensche Gedankenaustreibung
wird sich überleben. Auch andere neue
Technologien, wie beispielsweise „web
streaming“ übers Handy, werden den
Markt in den kommenden Jahren voraus
sichtlich verändern – hoffentlich nicht bou
levardisieren. Jedenfalls ermöglichen diese
neuen Techniken alten Manipulationsme
chanismen zu begegnen.
Die Kernfrage, die wir, also „der Ge

setzgeber“, sowohl auf nationaler als auch
auf europäischer Ebene, heute bearbeiten
müssen, ist: Wie lassen sich die Regeln für
die klassische TVÜbertragung von einem
Sender zu vielen Empfängern, die im Prin
zip veraltet sind, auf die immer wichtige
ren einszueins „on demand“ Dienstlei
stungen übertragen. Für die EUKommis
sion, so Viviane Reding, bedeutet eine
„verbesserte Kontrolle durch den Endver
braucher, dass wir weniger gesetzliche Be
stimmungen brauchen – ganz gemäß unse
res Prinzips einer besseren Regulierung“.
Deshalb zielt das Kernstück des Vor
schlags für eine neue, modernisierte TV
Richtlinie auf eine grundlegende Deregu
lierung der audiovisuellen Regeln. Dane
ben will die EUKommission faire Rah
men und gleiche Wettbewerbsbedingun
gen für alle audiovisuellen Mediendienste.
Ich zitiere aus einem Beitrag von Frau
Reding: „Heute unterliegen audiovisuelle
Dienstleister, die dieselben Inhalte anbie
ten wie herkömmliche Fernsehbetreiber,
häufig ganz anderen Bestimmungen, nur
weil sie einen anderen Verbreitungsweg
nutzen. In vielen Fällen sind diese unter
schiedlichen Bestimmungen durch das un
terschiedliche Maß an Verbraucherkon
trolle gerechtfertigt. Sie sind jedoch nur
schwierig zu rechtfertigen, wenn grundle
gende gesellschaftliche Werte betroffen
sind, wie etwa der Jugendschutz oder der
Kampf gegen Rassismus und Diskriminie
rung. Warum soll beispielsweise ein und
derselbe Film unterschiedlichen Regeln
des Jugendschutzes unterliegen, einzig und
allein davon abhängig, ob er im herkömm
lichen Fernsehen ausgestrahlt wird oder ob
der Konsument ihn aus dem Internet her
unter lädt?“
Ich hoffe sehr, dass meine Antworten

zeigen, warum ich Ihre These vom „Euro
pa der verschiedenen Geschwindigkeiten“
teile und „mein“ Europa Optimismus ver
dient.

PreMedia Newsletter:
Herr Binding, ich danke Ihnen sehr.
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„Es sollte eine
Angleichung des Medien
rechts in den einzelnen
EUStaaten angestrebt

werden.“




